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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: G-30-117/25

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 30.09.2025 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Radweg Grüneiche Richtung Krahne zur Gemarkungsgrenze
 
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

OEA 1 14.10.2025

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: G-30-117/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt den Radweg von Grüneiche
Richtung Krahne bis zur Gemarkungsgrenze zu errichten.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt das Projekt frühestens nach
Fertigstellung der OD Grüneiche zu beginnen.

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beauftragt die Amtsverwaltung mögliche
Förderungen und Refinanzierungen vorab zu prüfen.

 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Die bestehende Ortsverbindungsstraße zwischen Grüneiche und Krahne ist von geringer
Breite und wird regelmäßig von landwirtschaftlichem Verkehr stark frequentiert. Diese
Rahmenbedingungen stellen insbesondere für Radfahrende ein erhöhtes Sicherheitsrisiko
dar.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist der Bau eines Radweges entlang dieser
Strecke vorgesehen. Der geplante Radweg soll eine Gesamtlänge von ca. 1.400 Metern
aufweisen. Bereits vorhanden ist ein Radwegabschnitt auf der Gemarkung Krahne, der von
Grüneiche kommend auf der linken Straßenseite verläuft.

Vorbehaltlich der technischen und rechtlichen Machbarkeit wird derzeit eine linksseitige
Radwegführung von Grüneiche in Richtung Krahne bevorzugt.
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Das Vorhaben lässt sich in drei Teilbereiche untergliedern:

50 m Radweg auf der Gemarkung Krahne1)

Gemeinde Golzow ist nicht Eigentümer der Fläche-

Gemarkung Flur 5 Flurstück 260-

Ggf. Kostenteilungsvereinbarung mit der Gemeinde Kloster Lehnin für den OT-
Krahne

630 m Radweg auf Gemarkung Golzow2)

Gemeinde Golzow ist Eigentümer der Fläche-

Gemarkung Grüneiche Flur 2 Flurstück 5 und Flur 1 Flurstück 53 (Teilfläche)-

Straßenbreite ca. 3 m >> RW zwingend erforderlich-

720 m Radweg auf Gemarkung Golzow3)

Gemeinde Golzow ist Eigentümer der Fläche-

Gemarkung Grüneiche Flur 1 Flurstück 53 (Teilfläche)-

Straßenbreite ca. 5 m >> Radweg nicht zwingend erforderlich-

Radweg zur Errichtung eines durchgängigen Radweg zwischen Grüneiche und-
Krahne jedoch sinnvoll

Projektkosten werden erst bei Konkretisierung des Planungs- und Ausführungszeitraums in
den Haushalt eingeplant. 


